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Anlage
zu § 10 Abs. 2

Arbeitsbericht des Institutsvorstandes
über das Studienjahr ..........................

F a k u l t ä t
........................................................................................................................................................................

I n s t i t u t / K l i n i k
........................................................................................................................................................................

1. Lehrpersonal und abgehaltene Lehrveranstaltungen (Z 1)

Personen
Vollzeit-

äquivalente
Wochen-
stunden

von Spalte 3
waren

von Spalte 3
waren

UniversitätslehrerInnen-Kategorie zum 1. Juli im
Studienjahr gesamt Vorlesungen remun.

Lehraufträge

m w m w m w m w m w

Institutsbedienstete Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5

UniversitätsprofessorInnen (beamtet)

UniversitätsprofessorInnen
(vertragsbedienstet)

Emerit. UniversitätsprofessorInnen

Habilitierte UniversitätsassistentInnen

Nichthabilitierte Universitäts-
assistentInnen

Angestellte im Rahmen der
Teilrechtsfähigkeit mit Lehrauftrag

Anderes wissenschaftliches Personal
mit Lehrauftrag

Allgemeine Universitätsbedienstete mit
Lehrauftrag

Bedienstete Lehrende zusammen

Nicht am Institut Bedienstete Personen im Studienjahr

m w

GastprofessorInnen

Zugeordnete Univ.dozentInnen

HonorarprofessorInnen

Lehrbeauftragte mit Dienstverhältnis zu
einer anderen Einrichtung dieser Univ.

Lehrbeauftragte mit Dienstverhältnis zu
einer anderen österr. Univ./Hochschule

Sonstige Lehrbeauftragte

Nichtbedienstete Lehrende zusammen
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2. Prüfungen und Beurteilungen wissenschaftlicher Arbeiten (Z 2 und 3)

Studien-
Lehrveranstaltungs-

prüfungen Fachprüfungen Beurteilungen
wiss. Arbeiten

kenn-
zahl

Studienrichtung/-zweig
Beurtei-
lungen

Vor-
lesungs-

prüfungen

Einzel-
prüfungen

Komm.
Prüfungen

Diplom-
arbeiten

Disserta-
tionen

(nur Erstbe-
gutachtung)

Z u s a mme n

3. Wissenschaftliche Veröffentlichungen (Z 4)

Art der Veröffentlichung Anzahl

Erstauflagen von Monographien

Originalbeiträge in Fachzeitschriften oder Sammelwerken

Forschungsberichte

Patente

Vorträge und Präsentationen im Rahmen wissenschaftlicher Kongresse

Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen



BGBl. II – Ausgegeben am 8. August 1997 – Nr. 224 1019

4. Fertiggestellte Projekte der Auftragsforschung oder Forschungsförderung (Z 5 )

Auftraggeber/Geldgeber

Im
Berichts-
zeitraum
fertigge

die in Spalte 1
angeführten Projekte
wurden durchgeführt

auf Grund von
Verträgen

für die in Spalte 1
angeführten

Projekte wurden
aufgewendet

von den Monaten in
Spalte 4 entfielen

auf den
Berichtszeitraum

stellte
Projekte „ad

personam“

mit dem
Institut
(Teil-
rechts-

fähigkeit)

Frau-
monate

Mann-
monate

Frau-
monate

Mann-
monate

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5

Fonds zur Förderung
wissenschaftlicher Forschung

Forschungsförderungsfonds für
die gewerbliche Wirtschaft

sonstige überwiegend von
öffentlicher Hand dotierte Fonds

Bund, Land, Gemeinde(n)

Europäische Union (EU)

Andere Auftraggeber/Geldgeber

Zusammen

– davon seitens Personal, das ausschließlich im Rahmen der
Teilrechtsfähigkeit tätig war (ohne Bundesdienstverhältnis)




